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§ 155 EO Vorrang der
Zwangsverwaltung

 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

(1) Auf Antrag des Verp ichteten kann statt des Versteigerungsverfahrens die Zwangsverwaltung der Liegenschaft zu

Gunsten der vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers durch Beschluss angeordnet und das

Versteigerungsverfahren aufgeschoben werden, wenn der durchschnittliche jährliche Ertragsüberschuss aus der

Bewirtschaftung der zu versteigernden Liegenschaft hinreicht, um die bei Begründung des Schuldverhältnisses oder

nachträglich zwischen dem Gläubiger und Schuldner vereinbarten Annuitäten oder sonstigen

Kapitalsabschlagszahlungen samt den laufenden Zinsen zu decken.

(2) Dasselbe kann auf Antrag des Verp ichteten geschehen, wenn zwar eine terminweise Tilgung der vollstreckbaren

Forderung nicht vereinbart war, diese Forderung aber samt Nebengebühren aus den voraussichtlichen

Ertragsüberschüssen im Laufe eines Jahres getilgt werden kann.
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